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der Eröffnung des Akkreditivs, aber nicht mehr als 5 Pro
zent des Betrages des Akkreditivs, zu zahlen.

2. Der Verkäufer ist. verpflichtet, dem Käufer eine Nachfrist 
für die Eröffnung des Akkreditivs zu gewähren, ohne da
bei das Recht, Konventionalstrafe zu berechnen, zu ver
lieren.

3. Wenn der Käufer das Akkreditiv auch in der Nachfrist 
nicht eröffnet, hat der Verkäufer das Recht, den Vertrag 
zu annullieren. In diesem Falle kann er nach seinem Er
messen vom Käufer entweder die in Ziffer 1 dieses Para
graphen vorgesehene Konventionalstrafe oder eine ein-

• malige Konventionalstrafe in Höhe von' 3 Prozent des Be
trages des Akkreditivs, wenn eine andere Höhe im Ver
trag nicht festgelegt wurde, fordern.

4. Bei verspäteter Eröffnung des Akkreditivs hat der Ver
käufer das Recht, den Versand der Ware auszusetzen.

5. Falls die Ware durch den Verkäufer vor der Eröffnung 
des Akkreditivs, wenn auch mit Verspätung gegenüber 
den vereinbarten Fristen, versandt wurde, übernimmt die 
Bank des Verkäuferlandes die Dokumente zur Bezahlung 
in der Form des Inkassos mit Vorakzept.

6. Schaden, der die Höhe der Konventionalstrafe für Tatbe
stände, die in diesem Paragraphen vorgesehen sind, über
steigt, unterliegt nicht dem Ersatz.

Kapitel Xll
Einige allgemeine Bestimmungen der Verantwortlichkeit

§67 A
1. Die Partner tragen die materielle Verantwortlichkeit für 

die Nichterfüllung oder nicht gehörige Erfüllung der Ver
pflichtungen.

2. Wenn nichts anderes im Vertrag vereinbart wurde, trägt 
der Partner, der eine dritte Person zur Erfüllung seiner 
Vertragsverpflichtungen hinzugezogen hat, gegenüber dem 
anderen Vertragspartner die Verantwortlichkeit für die 
Nichterfüllung oder nicht gehörige Erfüllung der Ver
pflichtung dieser dritten Person wie für eigene Handlun
gen.

§67 В
1. Der Schuldner ist auf Forderung des Gläubigers verpflich

tet, diesem eine Konventionalstrafe für die Nichterfül
lung oder nicht gehörige Erfüllung der Verpflichtung zu 
zahlen, wenn eine solche' Konventionalstrafe in diesen 
Allgemeinen Lieferbedingungen, in einer bilateralen Ver
einbarung oder im Vertrag vorgesehen ist.

2. Das Recht des Gläubigers, die Zahlung eitler Konven
tionalstrafe zu fordern, entsteht allein aus der Tatsache 
der Nichterfüllung oder nicht gehörigen Erfüllung der 
Verpflichtung durch den Schüldner.

3. Das Schiedsgericht ist nicht berechtigt, die Konventional
strafe, die in Übereinstimmung mit diesen Allgemeinen 
Lieferbedingungen oder mit einer bilateralen Vereinba
rung geltend gemacht wurde, herabzusetzen.

4. In den Fällen, in denen die völlige oder teilweise Nicht
erfüllung oder nicht gehörige Erfüllung der Verpflichtung 
eine Folge der Nichtgewährung einer gehörigen Unter
stützung des Schuldners durch den Gläubiger bei der Er
füllung der Verpflichtung oder der Durchführung anderer 
rechtswidriger Handlungen bei der Erfüllung der Ver
pflichtung durch den Gläubiger selbst war, ist das Schieds
gericht berechtigt, dem Gläubiger die Befriedigung der 
Forderung auf Zahlung von Konventionalstrafe in Ab
hängigkeit davon, inwieweit das rechtswidrige Verhalten 
des Gläubigers die Erfüllung der Verpflichtung durch den 
Schuldner beeinflußt hat, völlig oder teilweise abzuwei
sen.

§67 C
Aus den Tatbeständen, für die in diesen Allgemeinen Lie
ferbedingungen, in einer bilateralen Vereinbarung oder im

Vertrag keine Konventionalstrafe für die Nichterfüllung oder
nicht gehörige Erfüllung der Verpflichtungen vorgesehen ist,

ist der Schuldner verpflichtet, dem Gläubiger den verursach
ten Schaden zu ersetzen.

§ 67 D
1. In den Fällen, in denen Schadenersatz zugelassen ist, ent

steht die Verpflichtung des einen Partners, dem anderen 
Partner den Schaden, der durch die Nichterfüllung oder 
nicht gehörige Erfüllung von Verpflichtungen verursacht 
wurde, zu ersetzen beim Vorliegen der Gesamtheit folgen
der Umstände:
a) wenn eine Nichterfüllung oder nicht gehörige Erfül

lung der Vertragsverpflichtungen vorliegt;
b) wenn infolge der Nichterfüllung oder nicht gehörigen 

Erfüllung der Vertragsverpflichtungen durch den Part
ner dem anderen Partner ein materieller Schaden zu
gefügt wurde;

c) wenn zwischen der Nichterfüllung oder der nicht ge
hörigen Erfüllung der Verpflichtung durch den Ver
tragspartner und dem dem anderen Partner zugefügten 
materiellen Schaden ein unmittelbarer Kausalzusam
menhang besteht;

d) wenn der Schuldner an der Nichterfüllung oder nicht 
gehörigen Erfüllung der Verpflichtung die Schuld trägt.

2. Bei der Bestimmung der Schuld wird als Kriterium die 
•Sorgfalt, die gewöhnlich in den Beziehungen dieser Art 
angewendet wird, angenommen.

3. Der Gläubiger trägt die Beweislast übfer das Vorliegen der 
Umstände, die in den Punkten a), b) und c) der Ziffer 1 
dieses Paragraphen vorgesehen sind, sowie der Schadens
höhe. Die Schuld des Schuldners wird vermutet.

4. Der Schuldner ist nicht verpflichtet, den Schaden zu er
setzen, den der Gläubiger hätte verhindern können, wenn 
er die Sorgfalt angewendet hätte, die gewöhnlich in den 
Beziehungen dieser Art angewendet wird.

5. Die Vertragspartner sind nicht berechtigt, als Forderun
gen auf Schadenersatz Konventionalstrafensummen ge
genseitig geltend zu machen, die sie an Inlandspartner in 
Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung oder 
mit Wirtschaftsverträgen gezahlt haben.

6. Indirekter Schaden wird nicht ersetzt.
§68

1. Die Partner werden von der Verantwortlichkeit für eine 
teilweise oder völlige Nichterfüllung der Vertragsverpflich- 
tungen befreit, wenn die Nichterfüllung eine Folge von 
Umständen höherer Gewalt war.

2. Unter Umständen höherer Gewalt werden solche Um
stände verstanden, die nach Vertragsabschluß im Ergebnis 
unvorhergesehener und durch den Partner unabwendba
rer Ereignisse außerordentlichen Charakters entstanden 
sind.

3. Die Partner werden gleichfalls von der Verantwortlichkeit 
für eine teilweise oder völlige Nichterfüllung der Vertrags
verpflichtungen befreit, wenn dies aus einer bilateralen 
Vereinbarung, oder aus dem Vertrag oder aus dem mate
riellen Recht des Verkäuferlandes hervorgeht, das auf den 
betreffenden Vertrag Anwendung findet.

4. Die Beweislast über das Vorliegen von Umständen, die 
den Schuldner von der Verantwortlichkeit für die Nicht
erfüllung oder nicht gehörige Erfüllung der Verpflichtun
gen befreien, trägt der Schuldner.

§69
1. Der Partner, für den die Erfüllung der Vertragsverpflich

tungen infolge der im § 68 genannten Umstände unmög
lich geworden ist, muß den anderen Partner schriftlich 
über das Eintreten dieser Umstände unverzüglich, jedoch 
innerhalb der Frist zur Erfüllung der Vertragsverpflich
tungen benachrichtigen. Die Benachrichtigung muß Anga
ben über das Eintreten und den Charakter dieser Um
stände und ihre möglichen Folgen enthalten. Der Partner 
muß den anderen Partner gleichfalls unverzüglich vom 
Aufhören dieser Umstände schriftlich benachrichtigen.


